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I.

Allgemeine Bestimmungen

geltende Fassung Sek-I-Reform Spezielle Förderung und
Sonderpädagogik

§ 1. Ziele der Volksschule

1 Die solothurnische Volksschule un-
terstützt die Familie in der Erzie-
hung der Kinder zu Menschen, die
sich vor Gott und gegenüber dem
Nächsten verantwortlich wissen und
danach handeln. Sie entfaltet die
seelischen, geistigen und körperli-
chen Kräfte in harmonischer Weise,
erzieht zu selbständigem Denken
und Arbeiten und vermittelt die
grundlegenden Kenntnisse zur Be-
währung im Leben.
2 Die Volksschule respektiert die
Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Sie führt die Kinder von unter-
schiedlicher Herkunft zur Gemein-
schaft, fördert die Erziehung zur
Mitverantwortung in unserem de-
mokratischen Staatswesen und
weckt die Achtung vor der heimat-
lichen Eigenart.
§ 2. Recht auf Bildung und

Erziehung
Jedes Kind hat im Rahmen dieses
Gesetzes Anrecht auf einen seinen
Fähigkeiten entsprechenden Unter-
richt.
§ 3. Schularten § 3. Schularten § 3. Schularten
Die solothurnische Volksschule um-
fasst folgende Schularten:
a) Die Primarschule;
b) Die Oberschule;
c) Die Sekundarschule;
d) Die Bezirksschule;
e) Die Kleinklassen;
f) Die Sonderschule.

Die solothurnische Volksschule um-
fasst folgende Schularten:
a) die Primarschule;
b) die Sekundarschule;
c) die Sonderschule.

Die solothurnische Volksschule um-
fasst folgende Schularten:
a) die Regelschule;
b) die Sonderpädagogik.

§ 3bis. Regelschule
Die Regelschule umfasst:
a) die Primarschule;

b) die Sekundarschule;

c) die Spezielle Förderung.

§ 3ter. Sonderpädagogik

Die Sonderpädagogik umfasst:
a) die Sonderschulen und Schul-

heime;

b) die pädagogisch-
therapeutischen Angebote.

§ 4. Einführung neuer Schularten
Der Kantonsrat ist befugt, bei ver-
änderten Verhältnissen neue
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Schularten einzuführen oder zur
Angleichung an das Schulwesen der
andern Kantone bestehende
Schularten neu zu benennen.

§ 4bis. Schulgeldvereinbarungen
Der Regierungsrat kann mit ande-
ren Kantonen Vereinbarungen über
den ausserkantonalen Schulbesuch
abschliessen.

§ 5. Schulträger § 5. Schulträger § 5. Schulträger
Jede Einwohnergemeinde ist ver-
pflichtet, für sich oder in Verbin-
dung mit andern Gemeinden die in
diesem Gesetz vorgesehenen
Schularten zu führen. Die Spezial-
gesetzgebung für die Sonderschu-
len bleibt vorbehalten.

Jede Einwohnergemeinde ist ver-
pflichtet, für sich oder in Verbin-
dung mit anderen Gemeinden oder
öffentlichen Schulträgern die in die-
sem Gesetz vorgesehenen Schular-
ten zu führen. Die Spezialgesetzge-
bung für die Sonderschulen bleibt
vorbehalten.

zweiter Satz wird aufgehoben

§ 5bis. Fachliche
Leistungsvereinbarungen

1 Die fachlichen Leistungsvereinba-
rungen umschreiben für alle kanto-
nalen und kommunalen Volksschul-
und Kindergartenangebote die zu
erbringenden Leistungen und die
damit verbundenen finanziellen
Mittel sowie die Verantwortlichkei-
ten, die Mitwirkungs- und Kontroll-
rechte der Trägerschaften.
2 Die kantonale Aufsichtsbehörde
handelt die fachliche Leistungsver-
einbarung mit der zuständigen
kommunalen Aufsichtsbehörde aus.
3 Die kantonale Aufsichtsbehörde
stellt das Controlling der fachlichen
Leistungsvereinbarung sicher.
§ 5ter. Leistungsauftrag
1 Der Leistungsauftrag umschreibt
das kommunale Volksschul- und
Kindergartenangebot, die zu er-
bringenden Leistungen der Schule
und die damit verbundenen finan-
ziellen Mittel sowie die Verant-
wortlichkeiten, die Mitwirkungs-
und Kontrollrechte der Trägerschaf-
ten.

2 Die kommunale Aufsichtsbehörde
erteilt den Leistungsauftrag dem
zuständigen Schulleiter.
3 Die kommunale Aufsichtsbehörde
stellt das Controlling des Leistungs-
auftrags sicher.
§ 6. Begriffsbezeichnungen
1 Sofern das Gesetz nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt, gelten
die Begriffsbezeichnungen sowohl
für Männer als auch für Frauen.
2 Unter dem Begriff Schulgemein-
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den sind in diesem Gesetz auch die
Schulkreise zu verstehen.

§ 7. Unentgeltlichkeit der
Volksschule

§ 7. Unentgeltlichkeit der
Volksschule

1 Der Unterricht an der Volksschule
ist unentgeltlich. Die Schulgemein-
den stellen die Lehrmittel und
Schulmaterialien kostenlos zur Ver-
fügung.
2 Im Fachbereich Werken können
die Eltern zu Beiträgen an besonde-
re Kosten für frei gewählte Werk-
stoffe oder im Stoffplan nicht vor-
gesehene Arbeiten verpflichtet
werden.
3 Für die Sonderschulen bleibt die
Spezialgesetzgebung vorbehalten.

3Für die Sonderschulen und Schul-
heime gilt § 37quinquies Absatz 2.

§ 8. Schuljahr
1 Das Schuljahr umfasst 38 Unter-
richtswochen. Die Weihnachtsferien
dauern zwei Wochen und sind Teil
der unterrichtsfreien Zeit.
2 Der Beginn des Schuljahres wird
vom Kantonsrat in Anpassung an
den Schulbeginn anderer Kantone
festgesetzt.
3 Die Verteilung der Ferien auf das
Schuljahr wird in der Vollzugsver-
ordnung geregelt. Im Rahmen der
kantonalen Vorschriften setzen die
zuständigen kommunalen Auf-
sichtsbehörden den Ferienplan in
regionaler Zusammenarbeit fest.
Können sie sich nicht verständigen,
entscheidet die kantonale Auf-
sichtsbehörde.
§ 9. Bildungspläne
1 Der Regierungsrat erlässt die Bil-
dungspläne. Er kann zur Anpassung
an die Bildungspläne der Nachbar-
kantone Abweichungen beschlie-
ssen.
2 Die Bildungspläne sind so zu ge-
stalten, dass das Unterrichtsange-
bot für Knaben und Mädchen
gleich ist. Für beide Geschlechter ist
eine genügende Grundausbildung
in den Fachbereichen Werken und
Hauswirtschaft obligatorisch.
§ 10. Stundenplan
Die Verteilung der wöchentlichen
Unterrichtsstunden (Stundenplan)
erfolgt auf Grund der Bildungsplä-
ne durch den zuständigen Schullei-
ter in Verbindung mit der Lehrer-
schaft. Sie unterliegt der Genehmi-
gung der kantonalen Aufsichtsbe-
hörde.
§ 11. Lehrmittel
1 Das Departement für Bildung und
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Kultur bestimmt auf Vorschlag der
kantonalen Lehrmittelkommission,
welche Lehrmittel in den Schulen
zu verwenden sind.
§ 12. Schülerzahl

Das Departement für Bildung und
Kultur setzt Richtzahlen für die
Klassenbestände der einzelnen
Schularten und Unterrichtszweige
fest.
§ 13. Änderungen

1Die Bildung neuer und die Aufhe-
bung bestehender Schulen bedür-
fen der Bewilligung des Departe-
ments für Bildung und Kultur.
2Über die Bildung und die Aufhe-
bung von Abteilungen für Werken
und für Hauswirtschaft entscheidet
das Departement für Bildung und
Kultur.
§ 13bis. Schule als pädagogisches

Dienstleistungsunternehmen
1 Die Schule als pädagogisches
Dienstleistungsunternehmen ist ei-
ne durch einen Schulleiter geführte
pädagogische und betriebliche
Handlungseinheit, die im Wesentli-
chen den Schulleiter, die Lehrer, die
Schüler und das Betriebspersonal
umfasst.
2 Sie wird aus einem oder mehreren
Schulhäusern einer Schulgemeinde
oder eines Schulkreises unter Ein-
bezug der Kindergärten gebildet.
3 Sie gibt sich ein Leitbild und nimmt
ihre Aufgabe nach Massgabe dieses
Gesetzes wahr.
§ 14. Schulräume und –anlagen

§ 14. Schulräume und –anlagen
1 Jede Schulgemeinde hat für ge-
eignete Schulräume und –anlagen
und deren Unterhalt zu sorgen. Die
Baupläne sind dem zuständigen
Amt zur Genehmigung zu unter-
breiten. Leistet der Kanton Beiträge
oder handelt es sich um Bauten für
Sonderschulen, so obliegt die Ge-
nehmigung dem Regierungsrat.

1 Jede Schulgemeinde hat für
geeignete Schulräume und -anlagen
und für deren Unterhalt zu sorgen.
Die Baupläne sind dem zuständigen
Amt zur Genehmigung zu unter-
breiten.

2 Werden nicht genehmigte Räume
und Anlagen zu Schulzwecken be-
nützt und schafft die Schulgemein-
de innert angemessener Frist nicht
Abhilfe, sorgt der Regierungsrat
auf ihre Kosten für geeignete
Räumlichkeiten oder trifft andere
angemessene Vorkehren.

§ 14bis. Anlagen im sonderpädagogi-
schen Bereich
1 Die Trägerschaften von Anlagen im
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sonderpädagogischen Bereich ha-
ben die Baupläne und Kostenvoran-
schläge für diese Anlagen dem Amt
für Volksschule und Kindergarten
zur Genehmigung zu unterbreiten.

2 Werden nicht genehmigte Anlagen
zu sonderpädagogischen Zwecken
benützt und schafft die zuständige
Trägerschaft innert angemessener
Frist nicht Abhilfe, sorgt der Regie-
rungsrat auf ihre Kosten für geeig-
nete Räumlichkeiten oder trifft an-
dere angemessene Vorkehren.

§ 15. Schulbibliotheken        
1 Die Schulgemeinden haben für die
verschiedenen Schulen Schulbiblio-
theken einzurichten und zu unter-
halten.
2 Der Regierungsrat fördert diese
Bibliotheken durch jährlich festzu-
setzende Kredite.
§ 16. Schulpsychologischer Dienst

und kinderpsychiatrische
Betreuung; schulärztlicher
Dienst und Schulzahnpflege

1 Der Kanton unterhält einen Schul-
psychologischen Dienst und sorgt
für die kinderpsychiatrische Betreu-
ung.
2 Die Gemeinden sorgen für den
schulärztlichen Dienst und die re-
gelmässige Schulzahnpflege.
3 Die Organisation wird in der Spe-
zialgesetzgebung geregelt. Die Ver-
teilung der Kosten wird durch den
Regierungsrat festgelegt.
§ 17. Musikunterricht
Der Kanton gewährt den Schulge-
meinden Beiträge an die Besoldun-
gen für den Musikunterricht.
§ 18. Kindergärten

1. Grundsatz
Die Gemeinden sind verpflichtet,
den Besuch des Kindergartens wäh-
rend der letzten zwei Jahre vor Be-
ginn der Schulpflicht zu ermögli-
chen.
§ 18bis. 2. Staatsbeiträge
1 Der Kanton fördert kommunale
und private Kindergärten durch
Beiträge an die Besoldungen.
2 Der Regierungsrat legt die Voraus-
setzungen für die Ausrichtung die-
ser Beiträge fest.
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§ 19. Schulpflicht
a) allgemein

§ 19. Schulpflicht
a) allgemein

1 Bei Beginn des Schuljahres im
Frühling werden die Kinder schul-
pflichtig, die bis 31. Oktober das
siebente Altersjahr vollenden.

1 Schulpflichtig werden die Kinder,

die bis zum vorangehenden 30.

April das sechste Altersjahr vollen-

det haben.
2 Bei Beginn des Schuljahres im
Herbst werden die Kinder schul-
pflichtig, die bis 31. Dezember das
siebente Altersjahr vollenden.

wird aufgehoben

3 Bei überdurchschnittlich begabten
und entwickelten Kindern entschei-
det die kommunale Aufsichtsbehör-
de auf Gesuch der Eltern auf Antrag
des Einschulungsteams, ob der Ein-
tritt in die Primarschule um ein Jahr
vorverlegt wird.
4 Bei Kindern, deren Schulreife frag-
lich ist, entscheidet die kommunale
Aufsichtsbehörde auf Antrag des
Einschulungsteams, ob der Eintritt
in die Primarschule um ein Jahr hin-
ausgeschoben wird oder eine Auf-
nahme in die Einführungsklasse er-
folgt.
5 Der Kantonsrat kann zur Koordi-
nation mit andern Kantonen die Be-
stimmungen über den Beginn der
Schulpflicht abändern.
§ 20. b) für gebrechliche Kinder § 20. b) Befreiung von der

Schulpflicht
1 Über die Zuweisung körperlich und
geistig behinderter oder verhal-
tensauffälliger Kinder in die ent-
sprechenden Schularten entscheidet
die kommunale Aufsichtsbehörde
nach Begutachtung durch den
Schulpsychologischen Dienst und
gegebenenfalls nach Anhören des
Lehrers.

Für die Befreiung von der Schul-
pflicht ist das Departement für Bil-
dung und Kultur zuständig.

2 Für die Befreiung von der Schul-
pflicht ist das Departement für Bil-
dung und Kultur zuständig.

§ 20bis. Spezielle Förderung wird aufgehoben
1 Die spezielle Förderung hilft Schü-
lern mit einer speziellen Begabung,
einer Lernbeeinträchtigung oder ei-
nem Lernrückstand, ihre Fähigkei-
ten soweit als möglich innerhalb der
öffentlichen Schulen zu entwickeln.
2 Angebote sind insbesondere:
a) Förderung besonderer kogniti-

ver Leistungsfähigkeit (Bega-
bungsförderung);
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b) Förderung im schriftsprachli-
chen und mathematischen Be-
reich (Teilleistungsstörungen);

c) Förderung in Sprachentwick-
lung und Kommunikation (Lo-
gopädie);

d) Angebote für die Integration
von fremdsprachigen Schülern
(Deutsch für Fremdsprachige);

e) Angebote für zugezogene
Schüler im Bereich der Früh-
fremdsprachen;

f) Kleinklassen.
3 Über die Zuweisung in die Förder-
gefässe gemäss Buchstaben a und f
entscheidet die kommunale Auf-
sichtsbehörde nach Begutachtung
durch eine von der kantonalen Auf-
sichtsbehörde bestimmte Fachstelle
und nach Anhören der Inhaber der
elterlichen Sorge.

2 Für die Befreiung von der Schul-
pflicht ist das Departement für Bil-
dung und Kultur zuständig.

4 Die Zuweisung in die Fördergefä-
sse gemäss Buchstaben b bis e regelt
der Regierungsrat.

§ 21. c) Dauer
1 Die Schulpflicht dauert 9 Jahre.
2 Die Gemeinden können ein fakul-
tatives zehntes Schuljahr einführen.
§ 22. Begründete
Schulversäumnisse
Kein schulpflichtiges Kind darf ohne
wichtigen Grund dem Unterricht
fernbleiben. Ist ein solcher Grund
vorauszusehen, muss vorher für das
Versäumnis eine Bewilligung einge-
holt werden. Diese wird bis zu 4
aufeinanderfolgenden Halbtagen
von den Lehrern, bis zu 2 Wochen
vom zuständigen Schulleiter und für
eine längere Dauer durch die kan-
tonale Aufsichtsbehörde erteilt. Ist
das Schulversäumnis nicht vorauszu-
sehen, soll es dem Lehrer möglichst
bald gemeldet werden.
§ 23. Unbegründete
Schulversäumnisse
1 Bleiben Schüler unbegründet dem
Unterricht fern, sind die Eltern
durch den Lehrer zu ermahnen.
2 Im Wiederholungsfall meldet der
Lehrer den Namen des Schülers dem
Schulleiter. Der Schulleiter ermahnt
die Eltern und verfügt den Schulbe-
such schriftlich mit Vollstreckungs-
und Bussenandrohung.
3 Nach erfolgloser Ermahnung kann
der Schulleiter
a) den Schulbesuch vom Oberamt

vollstrecken lassen;
b) die Eltern mit Busse bis 1'000

Franken bestrafen.
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§ 24. ...
§ 24bis. Disziplin
a) Verantwortlichkeiten
1Die Schule und ihre Lehrpersonen
sorgen für einen geordneten Schul-
betrieb und ein förderliches Lern-
klima. Die Schüler haben die Regeln
der Schule für das Zusammenleben
einzuhalten sowie die Anordnun-
gen der Lehrpersonen und der
Schulkommission zu befolgen.
2Die Inhaber der elterlichen Sorge
a) sind für die Erziehung ihrer
Kinder verantwortlich;
b) unterstützen und fördern den

Bildungsprozess ihrer Kinder;
c) arbeiten mit den Lehrpersonen

sowie der Schule ihrer Kinder
zusammen;

d) halten ihre Kinder an, die Re-
geln und Weisungen der Schule
einzuhalten und den Unterricht
lückenlos zu besuchen.

3Inhaber der elterlichen Sorge, die
ihren Pflichten der Schule gegen-
über nicht nachkommen, werden
von der Schulkommission schriftlich
mit Bussenandrohung ermahnt. Sie
können von der Schulkommission
nach erfolgloser Ermahnung mit
Busse bis zu 1'000 Franken bestraft
werden

1Die Schule und ihre Lehrpersonen
sorgen für einen geordneten Schul-
betrieb und ein förderliches Lern-
klima. Die Schüler haben die Regeln
der Schule für das Zusammenleben
einzuhalten sowie die Anordnun-
gen der Lehrpersonen und des
Schulleiters zu befolgen.

3Inhaber der elterlichen Sorge, die
ihren Pflichten der Schule gegen-
über nicht nachkommen, werden
durch den Schulleiter schriftlich mit
Bussenandrohung ermahnt. Sie
können von der Schulleitung nach
erfolgloser Ermahnung mit Busse bis
zu 1'000 Franken bestraft werden.

§ 24ter. b) Massnahmen
1Die Lehrperson ergreift gegenüber
Schülern, deren Verhalten zu Bean-
standungen Anlass gibt, diejenigen
Massnahmen nach Absatz 2, die zur
Aufrechterhaltung des Schulbetrie-
bes nötig sind. Die Lehrperson ori-
entiert bei Disziplinarproblemen
frühzeitig die Schulkommission und
zieht Fachstellen bei.
2Die Lehrperson kann folgende
Massnahmen ergreifen:
a) zusätzliche Arbeiten innerhalb

oder ausserhalb der ordentli-
chen Unterrichtszeit;

b) Wegweisung aus der Lektion
oder aus einer Veranstaltung;

c) Aussprache mit den Inhabern
der elterlichen Sorge bzw. den
Erziehungsberechtigten;

d) schriftliche Ermahnung an die
Inhaber der elterlichen Sorge
bzw. die Erziehungsberechtig-
ten;

e) Ausschluss von einer Veranstal-
tung;
f) Ausschluss vom Unterricht bis

höchstens 7 Tage, nach vorgän-

1 Die Lehrperson ergreift gegenüber
Schülern, deren Verhalten zu Bean-
standungen Anlass gibt, diejenigen
Massnahmen nach Absatz 2, die zur
Aufrechterhaltung des Schulbetrie-
bes nötig sind. Die Lehrperson ori-
entiert bei Disziplinarproblemen
frühzeitig den Schulleiter und zieht
Fachstellen bei.



11

geltende Fassung Sek-I-Reform Spezielle Förderung und
Sonderpädagogik

giger Benachrichtigung der In-
haber der elterlichen Sorge.

3Die Schulkommission kann folgen-
de Massnahmen ergreifen:
a) Aussprache mit den Inhabern

der elterlichen Sorge;
b) Ermahnung mit Bussenandro-

hung der Inhaber der elterli-
chen Sorge auf Antrag der
Lehrperson und Bussenverfü-
gung bei erfolgloser Ermah-
nung (§ 24bis Abs. 3);

c) Versetzung in eine andere Klas-
se oder in ein anderes Schul-
haus. Nötigenfalls wird die Ver-
setzung an eine Schule einer
anderen Gemeinde bei der zu-
ständigen Behörde veranlasst;

d) Verweis oder Androhung des
Ausschlusses von der Schule
gemäss litera e), bei wiederhol-
ten oder schweren Verstössen;

e) Teilweiser oder vollständiger
Ausschluss vom Unterricht wäh-
rend höchstens 12 Wochen pro
Schuljahr mit zwingender Be-
nachrichtigung der Vormund-
schaftsbehörde, für Schüler,
welche durch ihr Verhalten den
ordentlichen Schulbetrieb er-
heblich beeinträchtigen oder
das eigene Wohl oder dasjenige
von anderen Personen schwer-
wiegend gefährden. Ein Schul-
ausschluss beinhaltet gleichzei-
tig das Verbot, sich ohne Ge-
nehmigung der Schulkommissi-
on auf dem Schulareal aufzu-
halten.

3 Der Schulleiter kann folgende
Massnahmen ergreifen:

e) Teilweiser oder vollständiger
Ausschluss vom Unterricht wäh-
rend höchstens zwölf Wochen
pro Schuljahr mit zwingender
Benachrichtigung der Vor-
mundschaftsbehörde, für
Schüler, welche durch ihr Ver-
halten den ordentlichen Schul-
betrieb erheblich beeinträchti-
gen oder das eigene Wohl oder
dasjenige von anderen Perso-
nen schwerwiegend gefährden.
Ein Schulausschluss beinhaltet
gleichzeitig das Verbot, sich
ohne Genehmigung des Schul-
leiters auf dem Schulareal auf-
zuhalten.

§ 24quater. c) Verfahren § 24quater. c) Verfahren

1Über Anstände aus der Ergreifung
von Massnahmen durch die Lehr-
person nach § 24ter Absatz 2 litera e)
und f) sowie bei Massnahmen ge-
mäss § 24ter Absatz 3 litera b) - e)
erlässt die Schulkommission eine
Verfügung.
2Die betroffenen Schüler sowie die
Inhaber der elterlichen Sorge sind
vor einer Verfügung der Schulkom-
mission gemäss Absatz 1 anzuhören.
In dringenden Fällen ist ein soforti-
ger Ausschluss ohne vorgängige
Anhörung möglich. Die Anhörung
ist in diesen Fällen so bald als mög-
lich nachzuholen.
3Die Schulkommission kann allfälli-
gen Beschwerden die aufschiebende
Wirkung entziehen. Der Entzug der

1 Über Anstände aus der Ergreifung
von Massnahmen durch die Lehr-
person nach § 24ter Absatz 2 Buch-
staben e und f sowie bei Massnah-
men gemäss § 24ter Absatz 3 Buch-
staben b-e erlässt der Schulleiter ei-
ne Verfügung.
2 Die betroffenen Schüler sowie die
Inhaber der elterlichen Sorge sind
vor einer Verfügung des Schulleiters
gemäss Absatz 1 anzuhören. In
dringenden Fällen ist ein sofortiger
Ausschluss ohne vorgängige Anhö-
rung möglich. Die Anhörung ist in
diesen Fällen so bald als möglich
nachzuholen.
3 Der Schulleiter kann allfälligen Be-
schwerden die aufschiebende Wir-
kung entziehen. Der Entzug der
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aufschiebenden Wirkung einer Be-
schwerde ist jeweils explizit zu be-
gründen.

aufschiebenden Wirkung einer Be-
schwerde ist jeweils explizit zu be-
gründen.

§ 24quinquies.
d) Betreuung und Beschäftigung
1Bei einem Ausschluss sorgen die In-
haber der elterlichen Sorge, nöti-
genfalls unter Beizug von Fachstel-
len, für eine angemessene Betreu-
ung und Beschäftigung, mit dem
Ziel der Wiedereingliederung und
ordentlichen Beendigung der obli-
gatorischen Schulzeit. Die Lehrper-
son plant rechtzeitig die Wieder-
eingliederung.
2Bei einem Ausschluss von der
Schule (§ 24ter Abs. 3 lit. e) trifft die
Vormundschaftsbehörde die nöti-
gen Abklärungen und ordnet die
erforderlichen schulexternen Mass-
nahmen an.
3Die Kostentragung für die Betreu-
ung und Beschäftigung der von der
Schule ausgeschlossenen Schülern
richtet sich nach den Bestimmungen
des zivilrechtlichen Kindesschutzes.
§ 24sexies. e) Prävention

Im Rahmen der verfügbaren finan-
ziellen Mittel sorgen Kanton und
Gemeinden für flankierende Mass-
nahmen, die der Prävention diszi-
plinarischer Probleme und Schwie-
rigkeiten von Schülern dienen.
§ 25. Prüfung, Zeugnis,
Promotion
1Die kantonale Aufsichtsbehörde ist
ermächtigt Schulleistungsprüfungen
anzuordnen.
2 Über Leistungen, Fleiss, Betragen
und Absenzen der Kinder werden
die Eltern oder Pflegeeltern durch
Zeugnisse orientiert.
3 Das Departement für Bildung und
Kultur erlässt die näheren Bestim-
mungen über die Notengebung und
die Bedingungen für die Aufnahme,
die Beförderung und den Übertritt
in die einzelnen Schularten.
4 Für den Weiterzug von Verfügun-
gen, die Leistungen von Schülern
zum Gegenstand haben, wie Ent-
scheide über Aufnahmen und Be-
förderungen, Zuweisungen zu
Kleinklassen und Sonderschulen,
sowie von Verfügungen, die Diszi-
plinarmassnahmen oder -strafen
gegen Schüler betreffen, ist der
Rechtsmittelweg auf eine Be-
schwerdeinstanz beschränkt.

4 Für den Weiterzug von Verfügun-
gen, die Leistungen von Schülern
zum Gegenstand haben, wie Ent-
scheide über Aufnahmen und Be-
förderungen, Zuweisungen zu re-
gionalen Kleinklassen und Sonder-
schulen, sowie von Verfügungen,
die Disziplinarmassnahmen oder
-strafen gegen Schüler betreffen, ist
der Rechtsmittelweg auf eine Be-
schwerdeinstanz beschränkt.
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geltende Fassung Sek-I-Reform Spezielle Förderung und
Sonderpädagogik

§ 26. ...

§ 27. Mitgliedschaft in Vereinen

Schüler dürfen Vereinen Erwachse-
ner nicht als Mitglieder angehören.
Der Regierungsrat erlässt Bestim-
mungen über die Mitgliedschaft
von Schulpflichtigen in Jugend-
vereinigungen.

wird aufgehoben

III. Teil

Schulen

geltende Fassung Sek-I-Reform Spezielle Förderung und
Sonderpädagogik

A. Regelschule

1. Primarschule 1. Primarschule 1. Primarschule

§ 28. Zweck § 28. Zweck

Die Primarschule vermittelt die
Grundausbildung und muss von al-
len normalbegabten Schülern be-
sucht werden.

Die Primarschule vermittelt den
Schülern eine schulische Grundaus-
bildung und bereitet sie auf den Be-
such der Sekundarschule vor. Sie
fördert ihre Persönlichkeitsent-
wicklung und Selbstständigkeit.

§ 28bis. Gliederung wird aufgehoben

Die Primarschule gliedert sich in
a) Einführungsklassen;
b) Kleinklassen;
c) Regelklassen.

§ 28ter. Einführungsklassen wird aufgehoben
1 Die Einführungsklassen bereiten
Schüler während zweier Schuljahre
auf den Übertritt in die 2. Regel-
klasse vor.
2 Sie werden in der Regel altersge-
mischt geführt.
3 Der Besuch der Einführungsklasse
zählt als ein Schuljahr.

§ 28quater. Kleinklassen wird aufgehoben

1 Schüler, die dem Unterricht der
Regelklasse nicht zu folgen vermö-
gen, sind in Kleinklassen auszubil-
den.
2 Die Kleinklassenschüler werden in
der Regel in altersgemischten Ab-
teilungen oder integriert in einer
Regelklasse unterrichtet.

§ 28quinquies. Regelklassen wird aufgehoben

Die Regelklasse muss von allen
normal begabten Schülern besucht
werden.
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§ 29. Dauer § 29. Dauer

a) im Allgemeinen

Die Primarschule umfasst die ersten
6 Schuljahre. Vorbehalten bleiben
die Bestimmungen des Kantons-
schulgesetzes. Der Kantonsrat kann
zur Koordination mit andern Kan-
tonen die Dauer der Primarschule
regional oder allgemein abändern.

Die Primarschule umfasst die ersten
sechs Jahresstufen. Der Kantonsrat
kann zur Koordination mit andern
Kantonen die Dauer der Primar-
schule regional oder allgemein ab-
ändern.

2. Oberschule, Sekundarschule
und Bezirksschule

2. Sekundarschule 2. Sekundarschule

§ 30. Gliederung § 30. Angebot und Dauer § 30. Angebot und Dauer

Für die der Primarschule folgenden
Schuljahre teilt sich die Volksschule
in Oberschule, Sekundarschule und
Bezirksschule.

1 Die Sekundarschule weist folgende
Anforderungsniveaus auf:
a) Die Sekundarschule P (Progym-

nasium) bereitet auf den Ein-
tritt in die gymnasialen Maturi-
tätsschulen vor.

b) Die Sekundarschule E bereitet
auf eine berufliche Grundbil-
dung für erweiterte Anforde-
rungen mit oder ohne Berufs-
maturität oder zur Fachmittel-
schule vor.

c) Die Sekundarschule B bereitet
auf eine berufliche Grundbil-
dung für Basis- bzw. Grundan-
forderungen vor.

d) Die Sekundarschule K ist die
Fortführung der Kleinklassen
der Primarschule und bereitet
mit besonderen Massnahmen
auf eine berufliche Grundbil-
dung mit Berufsattest vor.

Buchstabe d) wird aufgehoben

2 Die Schüler erhalten am Ende der
Sekundarschule ein Zertifikat, wel-
ches über die erreichten Leistungen
in den einzelnen Anforderungsni-
veaus Auskunft gibt.
3 Die Sekundarschule E, B und K um-
fasst drei und die Sekundarschule P
zwei Jahresstufen.

3 Die Sekundarschulen E und B um-
fassen je drei und die Sekundar-
schule P zwei Jahresstufen.

. 4 Der Kantonsrat kann zur Koordina-
tion mit andern Kantonen die Dau-
er der Sekundarschule abändern.

§ 31. Zweck § 31. Zweck

Die 3 Schularten führen den Unter-
richt entsprechend den Begabungen
ihrer Schüler, festigen und vertiefen
die elementare Bildung und schaf-
fen günstige Bedingungen für den
Eintritt ins Berufsleben und für eine
sinnvolle Lebensgestaltung.

Die Sekundarschule vermittelt den
Schülern eine niveauspezifische
Ausbildung, die ihnen den Eintritt
in eine berufliche Grundbildung
oder in eine weiterführende Schule
ermöglicht. Sie fördert ihre Hand-
lungsfähigkeit und ihr Verantwor-
tungsbewusstsein.
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§ 32. Besondere Aufgabe des
neunten Schuljahres

§ 32. Besondere Aufgabe des
neunten Schuljahres

1 Das neunte Schuljahr nimmt be-
sondere Rücksicht auf die individu-
ellen Begabungen und fördert die
Berufswahlreife. Der Unterricht in
Pflichtfächern, Wahlfächern und
Begabungsgruppen wird im Bil-
dungsplan geregelt.

1 Das neunte Schuljahr nimmt be-
sonders Rücksicht auf die individu-
ellen Begabungen und fördert die
Berufsreife. Der Unterricht in
Pflichtfächern und Wahlpflichtfä-
chern wird im Bildungsplan gere-
gelt.

2 Vom Bildungsplan abweichende
Formen des neunten Schuljahres
bedürfen der Genehmigung der
kantonalen Aufsichtsbehörde.

§ 33. Gemeinsam geführte Ober-
und Sekundarschule

Wird aufgehoben

Die Schulgemeinden können mit
Bewilligung des Departementes für
Bildung und Kultur Ober- und Se-
kundarschule gemeinsam führen. In
diesem Fall sollen die Schüler in be-
stimmten Fächern in Begabungs-
gruppen unterrichtet werden.

§ 34. Besondere Aufgabe der
Bezirksschule

Wird aufgehoben

1 Die Bezirksschule bereitet neben
der Zielsetzung nach § 31 auf den
Eintritt in die Abteilungen der Kan-
tonsschule oder in eine andere hö-
here Schule vor.

2 Dazu ist den geeigneten Schülern
dort, wo es die Verhältnisse erlau-
ben, in besonderen Klassen ein vor-
bereitender Unterricht zu erteilen.
An den übrigen Bezirksschulen er-
halten sie zusätzliche Unterrichts-
stunden. Der Regierungsrat erlässt
über die Durchführung des vorbe-
reitenden Unterrichts die näheren
Bestimmungen.

3 Bezirksschulen, die aus regionalen
Gründen auf den Übertritt ins Gym-
nasium vorbereiten, können mit
Schülern der sechsten beziehungs-
weise der fünften Primarschulklasse
Vorkurse in Latein durchführen.

§ 35. Dispensation
1 Vom neunten Schuljahr wird dis-
pensiert, wer einen weiterführen-
den, allgemeinbildenden und
gleichwertigen Unterricht in einer
andern öffentlichen oder privaten
Schule besucht.

2 Zuständig für die Dispensation ist
die kantonale Aufsichtsbehörde.
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3. Kleinklassen Wird aufgehoben 3. Spezielle Förderung

§ 36. Grundsatz Wird aufgehoben § 36. Spezielle Förderung

Schüler, die dem Unterricht der
Primar- und Oberschule nicht zu
folgen vermögen, sind in Kleinklas-
sen auszubilden.

1 Die Spezielle Förderung umfasst
Massnahmen für Schüler mit
a) einer besonderen Begabung;

b) einer Lernbeeinträchtigung
oder einem Lernrückstand;

c) einer Verhaltensauffälligkeit.

 2 Sie hilft, die Fähigkeiten der
Schüler innerhalb der Regelschule
mit Angeboten zu entwickeln, die
namentlich
a) die besondere kognitive

Leistungsfähigkeit fördern (Be-
gabungsförderung);

b) Schüler mit speziellem Förder-
bedarf unterstützen (schulische
Heilpädagogik);

c) die Sprachentwicklung, Kom-
munikation und Bewegung för-
dern (Logopädie und Psychomo-
torik);

d)  die Integration von fremd-
sprachigen Schülern unterstüt-
zen (Deutsch für Fremdsprachi-
ge);

e) zugezogene Schüler im Bereich
der Frühfremdsprachen unter-
stützen;

f) regionale Kleinklassen für
Schüler mit besonderen Bedürf-
nissen anbieten, die vorüberge-
hend nicht im Rahmen der Re-
gelschulklasse geschult werden
können.

3 
Die kommunale Aufsichtsbehörde

kann die Spezielle Förderung ge-
mäss Absatz 2 Buchstaben b-e auch
im Kindergarten anbieten.

§ 36bis.   Anordnung

1 Im Kindergarten und in der Pri-
marschule ordnet der Schulleiter
die Spezielle Förderung an. Sollen
die Förderungsmassnahmen insge-
samt länger als zwei Jahre dauern,
holt er zuvor bei der durch die kan-
tonale Aufsichtsbehörde bezeich-
neten Fachstelle einen Abklärungs-
bericht ein.
2 In der Sekundarschule ordnet eine
von der kantonalen Aufsichtsbe-
hörde bezeichnete  Fachstelle die
Spezielle Förderung an.
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3 Die Förderungsmassnahmen sind
mit den Inhabern der elterlichen
Sorge abzusprechen, schriftlich
festzuhalten und zu begründen.

geltende Fassung Sek-I-Reform Spezielle Förderung und
Sonderpädagogik

§ 36ter. Kosten
1 Der Kanton trägt die Kosten für die
Massnahmen nach § 36 Absatz 2
Buchstabe c.

2 Die Kosten der übrigen Förde-
rungsmassnahmen tragen die Ein-
wohnergemeinden.

3Der Kanton subventioniert die  Ge-
meindeleistungen nach der Klassifi-
kation zur Berechnung der Staatsan-
teile an den Lehrerbesoldungen.

B. Sonderpädagogik

4. Sonderschule 3. Sonderschulen 1. Sonderschulen und Schulheime

§ 37. Grundsatz § 37. Sonderschulen § 37. Ziel
1 Kinder, die wegen körperlicher,
geistiger oder charakterlicher Be-
hinderung nicht imstande sind, dem
Unterricht in der Kleinklasse zu fol-
gen, sind in Sonderschulen auszu-
bilden.

1 Kinder, die wegen körperlicher,
geistiger oder charakterlicher Be-
hinderung nicht imstande sind,
dem Unterricht in der Kleinklasse
oder dem in die Regelklassen inte-
grierten Kleinklassenunterricht zu
folgen, sind in Sonderschulen aus-
zubilden.

1 Die Sonderschulen und Schulheime
fördern Kinder und Jugendliche mit
einer Behinderung, welche dem Un-
terricht im Rahmen des Regelkin-
dergartens oder der Regelschule
nicht zu folgen vermögen.

2 Über die Zuweisung entscheidet
die kommunale Aufsichtsbehörde
nach Begutachtung durch eine von
der kantonalen Aufsichtsbehörde
bestimmte Fachstelle und nach
Anhören der Inhaber der elterli-
chen Sorge.

2 Sie unterstützen deren Persönlich-
keitsentwicklung und selbstständige
Lebensführung, ermöglichen die ge-
sellschaftliche Integration und ver-
mitteln eine der Behinderung ange-
passte Schulbildung.

2 Der Staat sorgt zusammen mit den
Gemeinden, mit öffentlichen und
privaten Institutionen oder mit an-
dern Kantonen für die Schulungs-
möglichkeit solcher Kinder. Er un-
terstützt auch die Sonderschulung
im vor- und nachschulpflichtigen Al-
ter.

3 Der Staat sorgt zusammen mit
den Gemeinden, mit öffentlichen
und privaten Institutionen oder
mit anderen Kantonen für die
Schulungsmöglichkeit solcher Kin-
der. Er unterstützt auch die Son-
derschulung im vor- und nach-
schulpflichtigen Alter.

Wird aufgehoben

3 Auf die Sonderschulen finden die
Bestimmungen dieses Gesetzes
sinngemäss Anwendung.

4 Auf die Sonderschulen finden die
Bestimmungen dieses Gesetzes
sinngemäss Anwendung.

Wird aufgehoben

§ 37bis. Angebot

1 Das Sonderschulangebot für Kinder
mit einer Behinderung umfasst ins-
besondere:

a) Unterricht in Sonderschulen;
b) integrative Schulungsformen;
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c) heilpädagogische und therapeu-
tische Stützmassnahmen;

d) behinderungsbedingte ausser-
schulische Betreuung;

e) behinderungsbedingte Schul-
heimaufenthalte (Internate);

f) behinderungsbedingte Schüler-
transporte.

2 Das Angebot beginnt vom Kinder-
gartenalter an und dauert bis zum
Abschluss der Volkschule.

3Das Angebot kann in begründeten
Fällen längstens bis zum 20. Al-
tersjahr ausgedehnt werden.

§ 37ter. Anspruch
1 Die von der kantonalen Aufsichts-
behörde bestimmte Fachstelle klärt
den Anspruch auf die Sonderschu-
lung ab.
2 Die kantonale Aufsichtsbehörde
verfügt namens des Departements
die Sonderschulung auf Antrag der
kantonalen Fachstelle.
3 Sie hört zuvor die kommunale Auf-
sichtsbehörde, die Schulleitung und
die Inhaber der elterlichen Sorge an.
4Die Verfügung erfolgt in der Regel
zeitlich befristet und mit dem Auf-
trag, die verfügte Massnahme vor
Ablauf dieser Frist zu überprüfen.
§ 37quater.  Integration

1 Schüler, deren schulische
Ausbildung wegen Behinderungen
erschwert ist, haben Anrecht darauf,
dass eine integrative
Schulungsmöglichkeit in einer
Regelkindergarten- oder in einer
Regelschulklasse geprüft wird.
2 Die schulische Integration wird mit
besonderen Massnahmen ermöglicht,
namentlich mit:
a) fachlicher Beratung;
b) Unterstützung der Lehrperson;
c) Begleitung der Regelklasse;
d) sonderpädagogischem oder

therapeutischem Einzel- und
Kleingruppenunterricht;

e) individueller Förderplanung.

§ 37quinquies.  Kosten
1 Der Kanton übernimmt die Kosten
der Sonderschulen und Schulheime.
Die Gemeinden beteiligen sich mit
einem Schulgeld daran. Die Gemein-
den organisieren unter sich einen
Lastenausgleich im Verhältnis der
Einwohnerzahl, um die Schulgelder
ganz oder teilweise zu verteilen.
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2 Die Inhaber der elterlichen Sorge
leisten einen Beitrag an die
Verpflegungskosten und an die
ausserschulische Betreuung.

3 Der Regierungsrat legt die Höhe des
Schulgeldes und der
Verpflegungskostenbeiträge fest.

2. Pädagogisch-therapeutische
Angebote

§ 37sexies. Ziel

Die pädagogisch-therapeutischen
Angebote fördern und unterstützen
entwicklungsbeeinträchtigte und
entwicklungsauffällige Kinder durch
individualisierte Fördermassnahmen
und Therapien.

§ 37septies.Angebot

1 Das pädagogisch-therapeutische
Angebot umfasst insbesondere:
a) heilpädagogische Früherziehung;
b) Logopädie bei Sprachentwick-

lungsverzögerungen und
Sprachgebrechen;

c) Psychomotorik bei Bewegungs-
störungen.

2 Die pädagogisch-therapeutischen
Massnahmen werden frühzeitig ein-
gesetzt und werden von Geburt an
angeboten.

§ 37octies.  Anspruch

1 Die von der kantonalen Aufsichts-
behörde bestimmte Fachstelle klärt
den Anspruch auf pädagogisch-
therapeutische Massnahmen ab.

2 Die kantonale Aufsichtsbehörde
verfügt namens des Departements
die pädagogisch-therapeutischen
Massnahmen auf Antrag der
kantonalen Fachstelle und nach
Anhörung der Inhaber der elterlichen
Sorge.

§ 37novies.  Kosten

Der Kanton trägt die Kosten der
pädagogisch-therapeutischen Ange-
bote.
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VII. Teil

Übergangs- und Schlussbestimmungen

geltende Fassung Sek-I-Reform Spezielle Förderung und
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§ 97. Schluss- und
Übergangsbestimmungen der
Teilrevision vom.......2006; Reform
der Sekundarstufe I

1 Die Überführung der alten in die neue
Struktur erfolgt gestaffelt. Der Regie-
rungsrat bestimmt Abfolge und Inhalt der
einzelnen Überführungsschritte und dar-
auf abgestimmt das Inkrafttreten der Än-
derungen der einzelnen Gesetzesbestim-
mungen aus dieser Teilrevision.
2Mit dem jeweiligen Inkrafttreten der
einzelnen Änderungen aus dieser Teilrevi-
sion werden die denselben widerspre-
chenden früheren Erlasse und Bestim-
mungen aufgehoben. Der Regierungsrat
kann befristete Ausnahmen definieren.

Übergangs- und Schlussbestim-
mungen der Teilrevision vom ...
2007

§ 98. Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz über heilpädagogische In-
stitutionen (HIG) vom 27. September
19701) wird aufgehoben.

§ 99. Vollzug
1 Der Regierungsrat regelt für den
Vollzug der Sonderpädagogik:
a) das Angebot im Kanton;
b) die Organisation und den Voll-

zug der interkantonalen Zusam-
menarbeit;

c) die Anerkennung von Einrich-
tungen und deren Voraussetzun-
gen;

d) die Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme von sonderpädago-
gischen Angeboten;

e) die Verteilung der Sonderschul-
und Sonderschulinternatskosten
zwischen Kanton, Einwohnerge-
meinden und Inhabern der elterli-
chen Sorge.

1
) GS 85, 197 (BGS 837.11).
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2 Das Departement für Bildung und
Kultur regelt für den Vollzug der
Sonderpädagogik:
a) das Verfahren zur Abklärung des

Anspruchs auf Sonderschulung
und pädagogisch-therapeutische
Angebote;

b) die ausserschulische Betreuung,
die behinderungsbedingten
Transporte und die Verpflegung;

c) die Steuerung und Finanzierung
der anerkannten Einrichtungen;

d) die Organisation der Aufsicht.

3 Die Absätze 1 und 2 gelten sinnge-
mäss auch für den Bereich der Spezi-
ellen Förderung.

4 Der Regierungsrat kann für den
Bereich der Speziellen Förderung
nach Anhören der
Einwohnergemeinden einen
Sozialindex einführen.


